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2. Kultur. — 1. Blühende Land wirthschaft. Ackerbau, Südfrüchte-,
Oliven-, Wein- u. Korinthenbau; Viehzucht, Tauben-, Bienen- u. Seidenzncht, so wie
Fischerei werden eifrig betrieben. Etwas Bergbau. Pechquellen auf Zante. Seesalz¬
schlemmereien a. d. Küsten, welche jäbrl. 40,000 Ctr. Seesalz liefern. — 2. Beschränkte
Industrie. — 3. Sehr lebhafter Seeh and el *). — 4. Vernachläßigte geistige B i l-
dung. Doch werden die eigentlichen Griechen von den Ioniern an Bildung über¬
troffen *).

3. Verfassung und Verwaltung. Repräsentative ariftokratljche
Republik unter großbritannischem Schutze, oder vielmehr unter britischer Gewalt¬
 herrschaft u. Knechtschaft 5*).

§. 136.

Die Eintheilung und die bedeutendsten Wohnorte.

1. Insel Corfu [Corcyra. Neugriech. Korphüs. Der Name Corfn kommt von
der Citadelle, die im Mittelalter Loryplio — Gipfel hieß^. 10,,, QM. 64,566 E.
Die Insel der durch ihren Handel und Reichthum berühmten Phäaken. Corfu [Cor¬
cyra]. St. a. d. Ostküste. 25,000 E. Kein Quellwasser. Festg. Ciladclle. Hauvtst.
der Republik. Residenz des Lord-Oberkommissars. Sitz der obersten Behörden. Uni¬
versität von 1818. Kriegshafen und eine Hauptstation der britischen Flotte int Mit¬
telmeer. Hdl. Ehemal. korinthische Kolonie, welche zur Zeit der Perserkriege die
größte Flotte nächst Athen hatte, hernach mit Korinth in Streit gerieth und mit Ver¬
anlassung zum Ansbruch des peloponnefischen Krieges gab.

2. Insel Paxo [Paxi], 1,„ QM. Porto Gaw. St. 1,600 E. Hafen.
Unbewohntes Felseneiland Andipaxo.

3) Handel. Der Gewinn der Ausfuhr von Olivenöl, Korinthen, Rosinen, Salz,
Seife, deckt beinahe alle Bedürfnisse an Schlachtvieh, Holz, Getreide, Kolonial- und
Fabrikwaaren, die man einführen muß. Die trefft. Häfen n. Rheden der Inseln sind
Eigenthum der britischen Krone.

4) Bildungs an stalten. Universität in Corfn. Lyceen zu Corfn u. Zante.
Geistl. Seminar der griechisch-katholischen Kirche zu Corfu. Die Ionier stndiren am
häufigsten die Arzneikunde. Viele Ionier sind Aerzte in türkischen Städten.

5) Verfassung und Verwaltung. — 1. Die britische Krone übt ihr Schntzrecht
über die Republik durch einen vom Minister der Kolonien ernannten Lord-Ober-
kommissär. Er sollte vertragsmäßig nur als Militärbefehlshabcr fungircn, ist aber
in der Tbat als Gouverneur der Republik anzusehen. Die gemeine Brutalität und die
schonungsloie Tyrannei der Lord -Oberkommissäre näbrt einen immerwährenden Groll
der Ionier und ruft beständig das Verlangen hervor, sich mit dem Königreich Griechen¬
land zu vereinigen. Jene Behandlung und dieses Verlangen führten schon mehrmals
zum Aufruhr, um des verhaßten Bedrückers los zu werden, allein die Briten wußten
alle Freiheitsbestrebungen mit der größten Tyrannei und Grausamkeit zu unterdrücken.
— 2. Die gesetzgebende Gewalt bildet eine Versammlung von 40 Gliedern.
Sie werden vom Adel gewählt u. treten alle 2 Jahre auf die Berufung und unter dem
Vorsitz des Lord-Oberkommissärs zu Corfu zusammen. — 3. Der Senat zu Corfu,
aus einem Präsidenten, einem Staatssecretär und 5 Senatoren bestehend, hat die ans-
iibende Gewalt.— 4. Jede Insel hat ihre eigene Regierung unter der Aufsicht eines
Re; identen, den der Lord-Oberkommiyär aus der Zahl der Stabsoffiziere der auf
den Inseln garnisonirenden britischen Regimentern bestellt. — 5. Wappen. Brit. Wappen

Herzschild; rings herum die Wappen der Inseln mit Emblemen, welche ihr Ver¬
hältnis zu den Briten ausdrücken. Auf der einen Seite die Zahl 1800, auf der andern
diese Zahl nach der Hedschra. — 6. Flagge. Blau, roth eingefaßt, mit dem vcne-

'r 11 8ef^9e^en et olbdieit ööroen, bet 7 ^ fei te £)ält, u. der brit. Union in der hintern
Ecke oben. 7. 1 Ritterorden. O. des hl. Michael u. hl. Georg von 1818. —
5:. ,ln!ia11 • l*/a Mill. fl. Schulden: 900,000 fl. — 9. Kriegsmacht,
pie jonischen Inseln sind für die britische Seemacht eine sehr wichtige Station. Groß¬
britannien hat daher auch die Vertheidigung der Inseln übernommen und hält daselbst
eine britische Besatzung von 3,000 M., wozu noch 3,200 M. einqeborne Milizen kom¬
men. Einige Kriegsschiffe.

Välter, Lehrbuch der Geogr. II. 35


